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3. Abschnitt
Die Entwicklung der Neuererbewegung im Betrieb

§ 6
Die Aufgaben der Neuerer im Betrieb

(1) Mit ihrer schöpferischen Arbeit leisten die Neuerer 
im sozialistischen Wettbewerb einen bedeutsamen Bei
trag zur sozialistischen Rationalisierung. Sie decken be
triebliche Reserven auf und setzen sich für die Über
nahme bewährter Neuerungen aus anderen Betrieben, 
aus der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Ländern ein. Durch ihre Tätigkeit als Neuerer und die 
aktive Teilnahme an Plandiskussionen, Beratungen und 
Neuererkonferenzen sowie an der Tätigkeit der gesell
schaftlichen Organisationen tragen sie zur effektiven 
Gestaltung der Leitung und Planung im Betrieb bei.

(2) Die Frauen und Mädchen nehmen durch ihre 
schöpferische Arbeit in bedeutendem Maße an der 
Neuererbewegung teil. Durch ihr Beispiel als Neuerer 
fördern sie die Entwicklung der gesellschaftlichen und 
beruflichen Stellung der Frauen. Die Leiter haben hier
für alle erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen.

(3) Die schöpferische Initiative der Arbeiterjugend 
und aller Jugendlichen als Neuerer entwickelt sich in 
hervorragendem Maße in der Bewegung „Messe der 
Meister von morgen“. Die Leiter fördern die Neuerer
tätigkeit der Jugendlichen und die Bewegung „Messe 
der Meister von morgen“. Sie übertragen an Kollektive 
von Jugendlichen Neuereraufgaben vor allem als Ju
gendobjekte.

(4) Die schöpferische Initiative der Neuerer wird vor 
allem in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit auf viel
fältige Weise wirksam. Die Neuerer
— lösen Aufgaben im Rahmen von Neuerervereinba

rungen,
— unterbreiten Neuerervorschläge und wirken aktiv 

an deren planmäßiger Verwirklichung mit.
Die Werktätigen unterbreiten Ideen und Anregungen, 
die eine Aufgabenstellung, insbesondere auf dem Ge
biet der sozialistischen Rationalisierung, zum Inhalt 
haben.

§ 7
Die Aufgaben der Leiter

(1) Die Leiter der Betriebe, die leitenden Mitarbei
ter und die Meister (im folgenden Leiter genannt) sind 
für eine ständige Erhöhung der bewußten Teilnahme 
von Arbeitern und anderen Werktätigen an der Neue
rerbewegung und für die Einhaltung der Rechte der 
Neuerer verantwortlich. Die Leiter haben dazu die 
politisch-ideologische Arbeit zu entwickeln und die 
Werktätigen über die Aufgaben und die weitere Ent
wicklung des Betriebes, insbesondere über die be
trieblichen Aufgaben der sozialistischen Rationalisie
rung und zur Verbesserung der Arbeite- und Lebens
bedingungen sowie über die Aufgaben der Neuererbe
wegung, zu informieren. Die Leiter sichern, daß Neue
rerkonferenzen, Tage der Neuerer und andere be
währte Formen für die Teilnahme von Werktätigen an 
der Leitung und Planung der Neuererbewegung umfas
send genutzt werden.

(2) Die Leiter gewährleisten eine umfassende Unter
stützung der Neuerer bei der Erarbeitung und Durch
setzung von Neuerungen. Sie haben zu sichern, daß den 
Neuerern die wissenschaftlich-technische Literatur, 
einschließlich der Patentliteratur, sowie Informationen

über die Erfahrungen der Sowjetunion und der ande
ren sozialistischen Länder zur Verfügung gestellt wer
den.

(3) Die Leiter analysieren regelmäßig den Ent
wicklungsstand der Neuererbewegung, die Ergebnisse 
der Neuerertätigkeit und die Anliegen der Neuerer. 
Die Ergebnisse dieser Analyse und die zur Weiter
entwicklung der Neuererbewegung getroffenen Maß
nahmen sind Bestandteil der Rechenschaftslegungen 
der Leiter der Betriebe. Vor den Werktätigen des Be
triebes berichtet der Leiter des Betriebes in den Re
chenschaftslegungen über die Erfüllung der Pläne und 
Wettbewerbsverpflichtungen regelmäßig über die Neue
rerbewegung.

(4) Die Leiter der Betriebe sichern nach den Richt
linien des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen die 
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter in den BfN 
und der Mitglieder der Neuererbrigaden sowie die 
Qualifizierung der betrieblichen Leiter auf dem Gebiet 
der Neuererbewegung. Sie gewinnen geeignete Kader 
zur Ausbildung als nebenberufliche Fachlehrkräfte und 
gewährleisten deren Einsatz innerhalb des jeweiligen 
Betriebes sowie in den Kollektiven nebenberuflicher 
Fachlehrkräfte der staatlichen und gesellschaftlichen 
Einrichtungen.

(5) Zur Beratung der Meister, Abteilungsleiter und 
anderen Leiter von Arbeitskollektiven bei der Aufga
benstellung für die Neuerer sowie bei der Benutzung 
und Anerkennung von Ergebnissen der Neuerertätig
keit werden unter deren Leitung Neuererbrigaden tä
tig. Den Neuererbrigaden gehören erfahrene Neuerer, 
Arbeiter, Ingenieure und Vertreter der Gewerkschafts- 
Organisation des jeweiligen Bereiches an.

(6) In den sozialistischen Genossenschaften obliegen 
die Aufgaben der Leiter der Betriebe jeweils dem Vor
stand der Genossenschaft.

Die Planung der Neuerertätigkeit 

§ 8
(1) Die Initiative der Neuerer, im sozialistischen 

Wettbewerb über ihre Arbeitsaufgaben hinaus schöp
ferische Leistungen für die sozialistische Rationalisie
rung zu vollbringen, ist planmäßig zu lenken. Die in 
der Neuererbewegung liegenden Reserven für die In
tensivierung der Produktion sind bei der Planung der 
Aufgaben des Betriebes voll zu nutzen. Zur Lösung 
von Neuereraufgaben ist die sozialistische Gemein
schaftsarbeit zwischen Arbeitern und Angehörigen der 
Intelligenz, zwischen Jugendlichen und erfahrenen Ar
beitern zu organisieren.

(2) Die in Neuerervereinbarungen thematisch erfaß
ten Aufgaben sind in den betrieblichen Plänen, ins
besondere im Plan Wissenschaft und Technik, zu pla
nen und mit ihnen abzurechnen. Darüber hinaus sind 
diese Neuereraufgaben beim BfN zum Zwecke der 
Kontrolle und zur Sicherung der Rechte der Neuerer 
als Plan der Neuerer zusammenzufassen. Die Pläne 
sind entsprechend den Erfordernissen zu ergänzen. Der 
im Planjahr für die Lösung von Neuereraufgaben und 
für die Vorbereitung der Benutzung der Ergebnisse der 
Neuerertätigkeit (im folgenden Überleitung genannt) 
erforderliche Aufwand ist in den entsprechenden Plä
nen zu bilanzieren.

(3) Die Leiter fördern planmäßig die Initiative der 
Werktätigen, im Prozeß der Plandurchführung Aufga
ben der sozialistischen Rationalisierung selbst zu er
kennen und durch Neuerertätigkeit zu lösen.


